
Joseph Binder Symposium
Illustration heute
am 9. November 2010
im Rahmen des Joseph Binder Award 2010

Call for Content

W
ir, die M

itglieder von designaustria, von der A
bsicht geleitet, unsere O

rganisation zu vervollkom
m

nen, M
öglichkeiten zu schaffen, 

Engagem
ent zu fördern, die Zusam

m
enarbeit im

 Inneren zu sichern und Ö
sterreich zur D

esignnation zu m
achen, setzen und be-

gründen diese Verfassung für designaustria.
U

nsere M
itglieder sind eigenverantw

ortlich agierende U
nternehm

erpersönlichkeiten, die auf Basis dieser K
onstitution Entschei-

dungen zum
 W

ohle der O
rganisation treffen und sich entsprechend verhalten.

Es gelten die Bestim
m

ungen des Vereinsgesetzes 2002.

1
. U

nsere O
rgan

isatio
n

 h
eiß

t »d
esign

au
stria« (D

A
) und ist 

ein nicht auf G
ew

inn gerichteter Verein im
 Sinne des Vereinsge-

setzes 2002.

2
. D

er Sitz vo
n

 d
esign

au
stria ist das designforum

M
Q in 

W
ien.

3
.1. d

esign
au

stria en
gagiert sich

 fü
r Ö

sterreich
 als 

D
esign

n
atio

n
. Sie ist die O

rganisation, die Ö
sterreich gestaltet 

(to design austria) und die österreichische D
esigngem

einschaft 
vertritt (design of austria). designaustria fungiert als N

ahtstelle 
zw

ischen D
esign, W

irtschaft, W
issenschaft und G

esellschaft. Sie 
bündelt die designrelevanten Interessen ihrer M

itglieder und 
vertritt diese auf nationaler, europäischer und w

eltw
eiter Ebene. 

designaustria fördert den D
iskurs zu D

esignthem
en und ist Ö

s-
terreichs D

esigninform
ations-, D

esignforschungs- und D
esign-

w
issenszentrum

.
3.2. U

nsere Z
iele sind 

•
 D

esignbew
usstsein in G

esellschaft und W
irtschaft entw

ickeln,
•

 den w
irtschaftlichen N

utzen von D
esign verbreiten und för-

dern,
•

 den Professionalisierungsgrad von D
esignern und D

esignnut-
zern erhöhen.

4
. D

iese Z
iele erreich

en
 w

ir d
u

rch
 professionelles A

rbeiten, 
durch eine effektive und effiziente O

rganisation, durch Engage-
m

ent der M
itglieder und m

it H
ilfe m

aterieller M
ittel w

ie M
it-

gliedsbeiträgen, Spenden, private und öffentliche Förderungen, 
letztw

illige Zuw
endungen, Beteiligungen an G

esellschaften etc.
Ergänzend nutzt designaustria eine von ihr gesteuerte, professi-
onell geführte, unternehm

erisch agierende G
esellschaft in ge-

eigneter Rechtsform
.

5
.1. U

nsere M
itglied

er sind natürliche oder juristische Perso-
nen, die sich den Zielen unserer O

rganisation verbunden fühlen 
und diese durch Engagem

ent und finanzielle Zuw
endung unter-

stützen.
5.2. Personen, die M

itglied von D
A

 w
erden w

ollen, m
eld

en
 ih

r 
In

teresse schriftlich an die G
eschäftsstelle. D

am
it bekräftigen 

sie, dass sie nach A
ufnahm

e die designaustria-K
onstitution und 

ergänzende Regelungen sow
ie die designaustria-Berufsstan-

dards anerkennen und danach handeln. Ü
ber die A

ufnahm
e 

entscheidet der Vorstand.
5.3. D

ie M
itgliedschaft kann m

it einer unterschriebenen schriftli-
chen M

itteilung an die G
eschäftsstelle beendet w

erden; sie er-
lischt bei Tod bzw

. Verlust der Rechtspersönlichkeit.

6
.1. Jedes M

itglied
 ist in der G

eneralversam
m

lung m
it einer 

Stim
m

e stim
m

b
erech

tigt. D
iese Stim

m
e kann durch schriftli-

che Bevollm
ächtigung an ein anderes M

itglied tem
porär über-

tragen w
erden. Jedes M

itglied kann nur für eine zusätzliche 
Stim

m
e bevollm

ächtigt w
erden.

6.2. M
itglied

er verp
flich

ten
 sich durch ihre M

itgliedschaft, 
sich für die Ziele der O

rganisation zu engagieren, diese bestens 
zu unterstützen und den jährlichen M

itgliedsbeitrag pünktlich zu 
bezahlen.

7
. D

ie Fu
n

ktio
n

sein
h

eiten
 d

er O
rgan

isatio
n

 (O
rgane) 

sind G
eneralversam

m
lung, Vorstand, G

eschäftsführer/in, K
on-

fliktlösungsteam
.

8
.1. D

ie G
en

eralversam
m

lu
n

g trifft sich alle zw
ei Jahre und 

ist ohne Rücksicht auf die A
nzahl der erschienenen M

itglieder 
beschlussfähig.
8.2. D

ie G
eneralversam

m
lung entscheidet über eine Ä

nderung 
der K

onstitution.
8.3. D

ie G
eneralversam

m
lung entscheidet m

it einfacher Stim
m

-
enm

ehrheit, über Ä
nderungen der K

onstitution m
it ⅔

-M
ehrheit 

der anw
esenden Stim

m
en.

8.4. D
ie G

eneralversam
m

lung entlastet den aktuellen Vorstand 
und w

ählt den neuen für drei Jahre; sie kann den Vorstand auch 
absetzen. Ebenso w

ählt sie die Rechnungsprüfung für drei Jahre.
8.5. Eine G

ruppe von m
indestens 10 %

 der M
itglieder kann die 

Einberufung der G
eneralversam

m
lung verlangen.

9
.1. D

er V
o

rstan
d

 besteht aus fünf Personen und vertritt de-
signaustria einzeln nach außen. Er trifft sich alle zw

ei M
onate, 

um
 über die A

ktivitäten der O
rganisation zu beraten und die 

U
m

setzungserfolge der Ziele zu evaluieren.
9.2. D

er Vorstand ist m
it fünf Stim

m
en beschlussfähig, Beschlüs-

se w
erden m

it einfacher M
ehrheit getroffen. Vorstandsm

itglie-
der können ihre Stim

m
e tem

porär an andere Vorstandsm
itglie-

der schriftlich (E-M
ail) übertragen. Fällt ein M

itglied des 
Vorstandes aus, kann ein Ersatzm

itglied einstw
eilen einstim

m
ig 

kooptiert w
erden.

9.3. D
er Vorstand bestellt den/die G

eschäftsführer/in für unbe-
stim

m
te Zeit und kann ihn/sie auch absetzen.

9.4. D
er Vorstand kann w

eitere Regelungen (z.B. G
eschäftsord-

nung, Ehrenkodex) beschließen, abändern und aufheben.

1
0

.1. D
er/die G

esch
äftsfü

h
rer/in

 unterstützt den Vorstand 
bei der G

eschäftsführung, ist diesem
 w

eisungsgebunden und 
vertritt designaustria nach außen.
10.2. D

er/die G
eschäftsführer/in ist für Beträge bis zu je 

30.000,– EU
R allein zeichnungsberechtigt. H

öhere Beträge er-
fordern zusätzlich die U

nterschrift eines Vorstandsm
itglieds.

1
1

. Streitigkeiten aus dem
 M

itgliedsverhältnis in der O
rganisati-

on schlichtet ein K
o

n
fliktlö

su
n

gsteam
. D

ieses K
onfliktlö-

sungsteam
 setzt sich aus drei M

itgliedern von designaustria zu-
sam

m
en. Zw

ei dieser M
itglieder w

erden von je einer Streitpartei 
ernannt. D

ie beiden ernannten M
itglieder dieses K

onfliktlö-
sungsteam

s w
ählen selbst ein drittes M

itglied als Vorsitzenden. 
Entscheidungen w

erden durch M
ehrheit getroffen.

1
2

. D
ie G

eneralversam
m

lung kann m
it einer ⅔

-M
ehrheit die 

O
rgan

isatio
n

 au
flö

sen
. In diesem

 Fall entscheidet die G
ene-

ralversam
m

lung analog auch über das Vereinsverm
ögen, das 

ausschließlich gem
einnützigen O

rganisationen im
 Sinne der 

BA
O

 zur Verfolgung ähnlicher Ziele zukom
m

en darf.

K
onstitution d

esign
au

stria  
laut Beschluss vom

 1. Februar 2008



Im Rahmen der Preisverleihung 
zum diesjährigen Joseph Binder 
Award findet erstmals das Joseph 
Binder Symposium zum Thema 
Illustration heute statt, zu dem 
alle designaustria-Mitglieder 
eingeladen sind.

Ziel, Themen & Einladung
Eine Standortbestimmung: Wo 
steht die Illustration heute, was 
leistet sie und wie will sie vers-
tanden werden. Alle Illustrato-
rInnen sind eingeladen und auch 
aufgefordert, die Disziplin, und 
ihre Ausprägungen darzustellen 
und bewusst zu machen. 
Themenschwerpunkte:
- Werbeillustration 
- Medienillustration
- Infografik, wissenschaftliche, 
   technische Illustrationen
- Illustrationen für Designprodukte
- Charakterdesign
- Animation 
- Ausbildung und Wissenschaft

Vortrag / Präsentation
Welchen Stellenwert wird die 
Illustration heute und in 
Zukunft angesichts der rasanten 
Veränderungen in der Werbe- 
und Medienwelt einnehmen?
Statements österreichischer und 
internationaler IllustratorInnen 
zum Status quo der Illustration: 
Stile, Techniken, Philosophien, 
Entwicklungen, Heraus-
forderungen und Perspektiven.
4 x jeweils 15 Minuten.

Joseph Binder Symposium 
Call for Content

Artikel
All jene, die etwas zu sagen haben 
in Text und Illustration, jedoch 
nicht unbedingt auf der Bühne, 
max. 3 Seiten, Templates online.

Angewandte Arbeiten
5 IllustratorInnen präsentieren 
jeweils 10 Minuten gemeinsam 
mit ihren Kunden ihre auftrags-
bezogenen Artworks. 

Freie Arbeiten
Nach Joseph Binders Grundsatz:
»Im Design hat alles eine Funk-
tion. Design hat die Funktion der 
Darstellung, der Kommunikation 
und der Motivierung.« Präsentiert 
online, als Loop während des 
Symposiums und in der 
Dokumentation. Templates online.

Dokumentation
Keynotes, Vorträge, Artikel, 
Beispiele angewandter Illustration 
und freie Arbeiten werden 
gemeinsam nach dem Symposium
dokumentiert und publiziert.

Teilnahmebedingungen,
Termine und Infos
Dieser Call richtet sich an alle 
Mitglieder von designaustria und 
BEDA-Organisationen.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Die EinreicherInnen sind mit der 
Publikation einverstanden und 
verfügen über alle damit verbun-
denen Rechte. Einreichungsschluss 
ist der 27. Oktober 2010, die 
Aufnahme wird durch eine Jury 
am 30. Oktober bestätigt.
Details online ab 18.10.2010www.designaustria.at/jb10
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